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VERNEHMLASSUNG / MISE EN CONSULTATION 

1. Basisinformationen  
Informations de base 

 Datum  

Date 

Kommentar von (Verband, Behörde, Firma) 

Commentaires de (association, autorité, entreprise) 

Rückfragen bei: Name, Vorname, Firma, Adresse, Tel.  

Renseignements auprès de: nom, prénom, entreprise, adresse, 
tél. 

Email  

e-mail 

 01.05.2026 ASSA Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer 
Sportämter 

Corina Gredig, Generalsekretärin, +41 31 300 08 60 Corina.gredig@assa-asss.ch 

2. Kommentare zum Projekt und zu einzelnen Kapiteln und Ziffern  
Commentaires relatifs au projet et sur certains chapitres et chiffres 

Spalten (3), (5), (6) müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden / Les colonnes (3), (5), (6) doivent toujours être remplies 
(4) Art des Kommentars: G generell, T technisch, R redaktionell / Type de commentaire: G d’ordre général, T technique, R rédactionnel 
Vom SIA eingefügt wird / A remplir par la SIA: (1) Kommentar-Nr. / numéro du commentaire   

(2) Teilnehmernummer / numéro de participant  
(7) Kommentar der Kommission / commentaire de la commission 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bitte 
leer 

lassen/  
à 

laisser 
vide 
svp. 

Bitte 
leer 

lassen/  
à 

laisser 
vide 
svp. 

Thema / Thème 

Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 

Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

  Gesamtbeurteilung G Die ASSA beurteilt den Vernehmlassungsentwurf 
insgesamt als sachgerecht. Aus Sicht der 
Sportinfrastrukturen führt der Entwurf nicht zu einer 
grundlegenden materiellen Verschärfung, sondern präzisiert 
und konkretisiert bestehende Anforderungen. Für die ASSA 
ist wesentlich, dass die Norm im Vollzug verhältnismässig 
angewendet wird und der öffentliche Nutzen von 
Sportanlagen in der Interessenabwägung angemessenes 
Gewicht erhält. Im Normtext bzw. in den Erläuterungen ist 
jedoch klarzustellen, dass bei Sportinfrastrukturen eine 
verhältnismässige Anwendung sicherzustellen ist und dem 
öffentlichen Nutzen der Anlage in der Interessenabwägung 
besonderes Gewicht zukommt. 

Änderungsantrag in Ziffer Ziff. 2.5.1: „Bei 
Sportinfrastrukturen ist dem öffentlichen Nutzen der Anlage, 
insbesondere für Schul-, Vereins- und Breitensport, in der 
Interessenabwägung besonderes Gewicht beizumessen.“ 
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 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Bitte 
leer 

lassen/  
à 

laisser 
vide 
svp. 

Bitte 
leer 

lassen/  
à 

laisser 
vide 
svp. 

Thema / Thème 

Ziffer / Chiffre 

 Kommentar (Begründung für Änderung) 

Commentaire (justification de la modification) 

Vorgeschlagene Textänderung 

Modification proposée 

Bitte leer lassen/à laisser vide svp. 

  Ziff. 0.4 
Abweichungen 

G Die Regelung zu Abweichungen erscheint im Verhältnis zu 
Ziff. 2.5.1 eher restriktiv. Wenn der Entwurf zutreffend eine 
Güterabwägung zwischen Sicherheitsrelevanz, öffentlichem 
Interesse und Zumutbarkeit vorsieht, sollte sich dies auch in 
der Abweichungsregelung widerspiegeln. Andernfalls 
besteht bei öffentlichen Sportanlagen das Risiko eines 
unnötig schematischen Vollzugs. 

Änderungsantrag: Abweichungen sollen nicht nur aus 
Gründen der Sicherheit, sondern auch dann zulässig sein, 
wenn überwiegende öffentliche oder funktionale Interessen 
vorliegen und die Lichtemissionen mit verhältnismässigen 
Massnahmen soweit möglich minimiert werden. 

 

  Zu Ziff. 3.3.2, Punkt 
4: 

 Es wird beantragt, die feste Uhrzeit 22.00 Uhr nicht 
ausdrücklich vorzusehen und stattdessen auf den Beginn 
der Nachtruhe abzustellen. Dies erscheint sachgerechter, 
da die einschlägigen Ruhezeiten nicht überall identisch 
geregelt sind. Zugleich kann so dem Anliegen Rechnung 
getragen werden, die Beleuchtung nach Abschluss von 
Spielen oder Trainings rasch auszuschalten. Für 
Kleininfrastrukturen, insbesondere Street-Workout-Anlagen, 
sind Bedarfsschalter mit Minuterien oder Zeitschaltuhren als 
praxistaugliche Lösung vorzusehen. 

 

Siehe Kommentar  

  Ziff. 3.3.3, Punkt 4  Es wird beantragt, die Formulierung „Abschaltautomatik 
nach Spielende“ durch „automatische Abschaltung“ zu 
ersetzen. Die vorgeschlagene Anpassung erscheint 
sachgerechter, da sie den Anwendungsbereich nicht auf 
Spiele beschränkt, sondern auch Trainingsnutzungen 
erfasst, bei denen die Beleuchtung regelmässig und teils in 
erheblichem Umfang beansprucht wird. 
 

Siehe Kommentar  

 
Per E-mail bis 8. Mai 2026 einsenden an / A envoyer par courriel jusqu’au 8 mai 2026 à: SIA491@sia.ch  

mailto:SIA491@sia.ch

